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Sehr geehrter Herr Landeshauptmann !

Das Richtwertgesetz (Art. IX des 3. WÄG, BGBI.Nr. 800/1993) ist am

1. Dezember 1993 in Kraft getreten. Gemäß § 9 Abs. 1 leg. cit. wird ersucht, dem Bun-

desminister für Justiz innerhalb von zwei Monaten die zur Ermittlung des Richtwerts

(§ 3 leg. cit.) erforderlichen Angaben über den gewichteten Durchschnitt des Grundko-

stenanteils gemäß § 3 Abs. 2 und 5 leg. cit., über die gewichteten durchschnittlichen

Baukosten gemäß § 3 Abs. 3 und 5 leg. cit. und über die abzuziehenden Baukostenan-

teile gemäß § 3 Abs. 4 leg. cit. in Ihrem Bundesland - jedenfalls auch in zahlenmäßig

zusammengefaßter Form - vorzulegen.

Im übrigen wird darauf hingewiesen, daß - wie schon im Schreiben des Bundes-

ministeriums für Justiz vom 4.11.1993, JMZ 7127/1-1 7/93, erwähnt worden ist - beim

Bundesministerium für Justiz ein zur Erstattung von Gutachten zur Ermittlung der

Richtwerte und von Empfehlungen betreffend Zuschläge und Abstriche im Sinn des

§ 16 Abs. 2 MRG einzurichten ist (§ 7 Abs. 1 des Richtwertgesetzes). Der Beirat be-

steht aus zwei fachkundigen Vertretern der Bundeskammer der gewerblichen Wirt-

schaft, zwei fachkundigen Vertretern der Bundesarbeitskammer, drei sachkundigen

Nachfragervertretern und drei sachkundigen Anbietervertretern jeweils aus dem Kreis

der Funktionäre und Angestellten von Vereinen im Sinn des § 37 Abs. 3 Z 11 MRG für
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jedes Bundesland und aus dem Bundesminister für Justiz oder seinem Vertreter (§ 7
Abs. 2 leg. cit.). Der jeweilige Landeshauptmann hat die Nachfrager- und Anbieterver-

treter für das Bundesland für eine Funktionsdauer fünf Jahren namhaft zu machen (§ 7
Abs. 3 erster Satz leg. cit.).

Gemäß § 7 Abs. 3 des Richtwertgesetzes wird daher gebeten, innerhalb eines

Monats drei Nachfragervertreter sowie drei Anbietervertreter aus dem Kreis der Funk-

tionäre und Angestellten im Sinn des § 37 Abs. 3 Z 11 MRG als Beiratsmitglieder nam-

haft zu machen.

1. Dezember 1993

Für den Bundesminister:

TadesFür die Richtigkeit
der Ausfertigung:


